
 

 
 
Corona-Hygieneplan  
für Seminare im Tagungshaus Villa Belgrano 
basierend auf dem Hygieneplan-Corona für die Schulen in RLP, Hrsg.: Ministerium für Bildung, RLP. 
sowie auf der 13. CoBeVLO vom 27. November 2020 

 
 
 

1. Vorbemerkungen: 
 
Es besteht die Verpflichtung, in der Villa Belgrano einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz (Behelfsmaske)  
zu tragen. Dies gilt auch für den Aufenthalt in den Seminarräumen während der Unterichtseinheiten! 
 

Ausführliche Informationen zum bestehenden Hygiene-Konzept erhalten die Seminar-TeilnehmerInnen mit 
der Seminareinladung.  
 

Auch die MitarbeiterInnen der Akademie erhalten diese Hinweise per interner Team-Information.  
 

Die Referenten werden per Referentenbrief entsprechend informiert.  
Ergänzende Hinweise werden am Referentenplatz vorgehalten.   

 

Darüber hinaus werden in der Tagungsstätte ausreichend Hinweisschilder platziert.  
 
 

2. Persönliche Hygiene 
 
Es sind die allgemeinen, geltenden Maßnahmen zur persönlichen Hygiene zu beachten: 
 

- Bei Krankheitszeichen bleiben Sie bitte auf jeden Fall zuhause! 
- Mindestabstand von 1,50 mtr. einhalten!  
- Auf Händeschütteln verzichten! 
- Gründliche Händehygiene einhalten!  
- Husten und Niesetikette beachten! 
- Benutzung eines Mund-Nasen-Schutzes!  

 
 

3. Raumhygiene 

 

Empfangsbüro /  
MA-Büros:  

Besucher dürfen erst nach Aufforderung und auch nur einzeln eintreten. 
Zusätzlich wird ein „Spuckschutz“ aus Plexiglas auf die Theke gestellt 

Die reguläre, abendliche Reinigung der berührungsintensiven Areale 
(Tastaturen/Telefone) wird durch zusätzliche Reinigung tagsüber ergänzt. 

Eingangsbereich / 

Foyer 

Hand-Desinfektionsspender stehen an der Eingangstür, vor dem Zugang zur 
Cafeteria sowie vor den Sanitärräumen bereit. 

Eintritt und Ausgang der Villa erfolgt durch unterschiedliche Türen: 
- Eingang: durch Hauptportal,  
- Ausgang: durch Nebentüre 

Urspr. Stehtische für Kaffeepausen dienen als Raumteiler  
(Kaffeepausen erfolgen im Speisesaal/Damensalon) 

Aufstellen/Anbringen entsprechender Hinweisschilder  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Cafeteria/Speisesaal 

(gilt für Mittags- sowie  
Kaffeepausen) 

Abstandsmarkierungen bei Essensausgabe  

Einbahnregelung im Essensbereich 

Zusätzlicher Spuckschutz auf Essens-Ausgabe-Wagen 

Sitzplätze mit Abstand vorbereitet: 
- Speisesaal:     max. 19 Personen 
- Damensalon:  max. 13 Personen 

Eindecken und Abräumen der Tische durch Service-Personal unterbleibt, 
stattdessen Tablett-Nutzung durch TN  

Zusätzliche Einrichtung einer Abräumstation (Abräumen erfolgt durch TN)  

Rückräumen an Abräumstation erfolgt durch Caterer  

Reinigen der Tische durch das Service-Team erst nach vollzähligem Verlassen 
der gesamten Gruppe 

Tische und Stühle werden am Ende des Tages gründlich gereinigt. 

Seminarräume Reduzierung der Sitzplätze - Mindestabstand 1,50 m 

Das Tragen des Mundschutzes während der Unterrichtseinheiten ist zu beachten. 

Partner und Gruppenarbeiten sind nicht möglich, es sei denn, der erforderliche 
Mindestabstand ist eingehalten.  

Das regelmäßige Stoß-/Querlüften der Seminarräume ist zu berücksichtigen.  

Maximale TN-Zahlen in den Seminarräumen: 
- Raum Rhein:  max. 17 TN (reg. bis 30 TN) 
- Raum Nahe:   max. 12 TN (reg. bis 25 TN) 
- Raum Lahn:  max.   8 TN (reg. bis 15 TN)  
- Raum Mosel:  max.   6 TN (reg. bis 12 TN) 
- Raum Katz:  max.   7 TN (reg. bis 12 TN) 

Die reguläre, abendliche Reinigung der berührungsintensiven Areale 
(Türgriffe/Schalter) wird durch zusätzliche Reinigung tagsüber ergänzt. 

Tische und Stühle werden am Ende des Tages gründlich gereinigt. 

 
 
4. Hygiene im Sanitärbereich 

 

Hinweise zum richtigen Händewaschen sind an jedem Handwaschbecken angebracht. 

Flüssigseifenspender, Einmalhandtücher sowie Auffangbehälter und Hände-Desinfektionsspender sind 
an allen Sanitär-Anlagen vorhanden. 

Die reguläre Reinigung der sanitären Einrichtungen/Böden erfolgt am Ende des Tages und wird durch die 
zusätzliche Reinigung der Armaturen und Türgriffe im Verlauf des Tages erweitert. 

 
 
5. Infektionsschutz in den Pausen 

 

Die Pausenzeiten werden - in Abhängigkeit der Semiarraumbelegungen - mit ausreichendem zeitlichen 
Abstand vorgegeben. 

In den Pausen werden die Seminarräume stoß-/quergelüftet. 

Allgemeine Hinweise zu den Abstandsregelungen werden im gesamten Haus aufgestellt.  

Das Tragen einer Mund-Nase-Maske im Pausenbereich (Foyer/Balkon/Terrasse) ist erforderlich.  

 
 
 



 
 
 
 
 
6. Wegeführung  

 
Eine „Einbahnregelung“ im Bereich der Essensausgabe und anschließenden Speiseräume ist 
eingerichtet. 

Ebenfalls wird das Betreten und Verlassen des Tagungshauses durch Markierungen zu einer 
größtmöglichen Vermeidung von Begegnungsverkehr gelenkt. 

 
 
7. Teamsitzungen/Besprechungen  

 

Teambesprechungen erfolgen unter Beachtung der Mindestabstände. Müssen alle Kolleginnen und 
Kollegen in einem gemeinsamen Gespräch zusammenkommen, erfolgt dies vorrangig als Telefon-
/Videokonferenz. 

 
 
8. Meldepflicht  

 

Wird bei einem/einer Seminar-Teilnehmer/in bis zu 14 Tage nach dem Aufenthalt in der Villa Belgrano 
eine Corona-Erkrankung festgestellt, ist die Kommunal-Akademie unverzüglich zu informieren. 

 
 
9. Allgemeines  

 

Unter Beachtung eines entsprechenden Hygieneplanes wurde der Kommunal-Akademie RLP e.V. mit 
Schreiben vom 05.05.2020 durch das Ministerium des Inneren und für Sport RLP die Wiederaufnahme 
der Seminartätigkeit erlaubt. 

Ein Hygieneplan wurde dem zuständigen Gesundheitsamt bei der KV Simmern vorgelegt und am 
13.05.2020 freigegeben. Dieser wird im Rahmen der Erfordernisse aktualisiert. 

Ihre Ansprechpartnerinnen bei Fragen zur Umsetzung der Corona-Hygiene in der Villa Belgrano sind  
Carola Notter (Leitung Tagungshaus) oder Britta Marchert (zertifizierte Hygienefachkraft).  

 

 

 

 
Kommunal-Akademie Rheinland-Pfalz e.V.  
Tagungshaus Villa Belgrano 
Rheinallee 55 
56154 Boppard 
Tel. 06742-895960 
info@akademie-rlp.de 
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